
 

 

 

 

 

Ihr/e Ansprechpartner/in:  
Philipp Wieder 
 
Durchwahl:  
Telefon  
Telefax +49 361 571711-409 
 
Philipp.Wieder@ 
tmwwdg.thueringen.de 
 
Ihr Zeichen:  
 
 
Ihre Nachricht vom: 
 
 
Unser Zeichen:  
(bitte bei Antwort angeben) 
5524/51-12-2 
 
Erfurt 
21.07.2022 

Ministerium  
für Wirtschaft, Wissenschaft  
und Digitale Gesellschaft 
Max-Reger-Str. 4 - 8 
99096 Erfurt 
 
Telefon  +49 361 573711-970 
Telefax  +49 361 571711-990 
 
mailbox@ 
tmwwdg.thueringen.de 
 
wirtschaft.thueringen.de 
 
Bitte achten Sie darauf, dass Ihren 
Schreiben beigefügte Unterlagen 
nicht geklammert oder geklebt sind! 
 
Informationen zum Umgang mit Ihren  
Daten im Thüringer Ministerium für 
Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale 
Gesellschaft finden Sie im Internet unter 
https://wirtschaft.thueringen.de/ 
datenschutz/. Auf Wunsch übersenden 
wir Ihnen eine Papierfassung. 
 
Verkehrsverbindungen:  
Straßenbahn Linie 2 und 3  
(Stadion Ost) 

Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und  
Digitale Gesellschaft 
Postfach 90 02 25 . 99105 Erfurt 

 

 
████████ ████████ 
 
- nur per E-Mail - 

ECTS Beschränkungen pro Semester an Fachhochschulen 
hier: Ihr Antrag auf Auskunft vom 19. Juli 2022 
 
 
Sehr geehrter Herr ████████, 
 
vielen Dank für Ihre Anfrage per E-Mail vom 19. Juli 2022, mit der Sie um 
Zusendung von Gesetzestexten hinsichtlich einer möglichen Beschränkung 
der Belegung von Modulen pro Semester an der IU Internationale 
Hochschule, die mit Bescheid des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Digitale Gesellschaft vom 13.09.2019 als nichtstaatliche 
Hochschule gemäß §§ 122 ff. Thüringer Hochschulgesetz in Thüringen 
staatlich anerkannt ist, ersuchen. Die Beschränkung soll sich auf die Leistung 
von maximal 30 ECTS-Leistungspunkten pro Semester beziehen – welcher 
Studiengang betroffen sein soll, teilen Sie in Ihrer Anfrage nicht mit. 
 
a. Hier ist kein Gesetzestext bekannt, wonach pro Semester maximal 30 
ECTS-Leistungspunkte erbracht werden können und somit nur die 
entsprechende Anzahl an Modulen pro Semester belegt werden kann.  
 
Die hochschulrechtlichen Grundlagen für die der Hochschule obliegende 
Gestaltung unter anderem des Inhalts und Aufbaus des Studiums bzw. des 
Studienablaufs an staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen, 
insbesondere mittels Studien- und Prüfungsordnungen, finden sich im 
Thüringer Hochschulgesetz, in der Thüringer Verordnung zur Durchführung 
des Studienakkreditierungsvertrags und dem Staatsvertrag über die 
Organisation eines gemeinsamen Akkreditierungssystems zur 
Qualitätssicherung in Studium und Lehre an den deutschen Hochschulen 
(mit dem Thüringer Gesetz zum Studienakkreditierungsstaatsvertrag). 
Dokumente mit aktuellen Fassungen dieser Rechtstexte sind als Anlagen 
beigefügt. 
 
b. Erlauben Sie mir hierzu folgende Hinweise: 
 
Die vorstehend genannten Gesetze, die Verordnung als auch der 
Staatsvertrag sowie weitere Gesetzes- und Verordnungstexte sind allgemein 
öffentlich zugänglich. So stellt zum Beispiel der Freistaat Thüringen unter 
https://landesrecht.thueringen.de/bsth/search interessierten Nutzerinnen und 
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Nutzern unter anderem geltende Gesetze und Verordnungen zur Recherche 
bereit. 
 
Weiteres zu der Ihrer Anfrage zugrundliegenden Thematik möglicher 
Modulbelegung wird, neben den für Sie geltenden Studien- und 
Prüfungsordnungen der IU Internationale Hochschule, den zwischen Ihnen 
und der IU Internationale Hochschule GmbH getroffenen zivilrechtlichen 
Vereinbarungen zu entnehmen sein. 
 
c. Die Zusendung der Rechtstexte per E-Mail im pdf-Format erfolgt aufgrund 
geringfügigen Aufwands verwaltungskostenfrei. 
  
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag 
 
 
 
gez. i. V. Elke Winter 
Ralf Coenen 
 
 

 


